
Liebe Bruckerinnen und Brucker,
liebe Wilfleinsdorferinnen und
Wilfleinsdorfer!

Endlich können wir die „Mühen“ der 
Gemeinderatswahl hinter uns lassen und 
uns wieder voll und ganz auf unsere 
Arbeit für die Gemeinde konzentrieren.
Bevor wir jedoch wieder zur Tagesordnung 
übergehen, gestatten Sie mir, dass ich 
mich für den überwältigenden Vertrauens-
beweis, der mir und meinem Team ent-
gegengebracht wurde, bei Ihnen aufrichtig 
und von ganzem Herzen bedanke.
Dieses Wahlergebnis bedeutet für uns 
Auftrag und Verpflichtung zugleich.

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich versichern, dass mein 
politischer Stil des konstruktiven Miteinanders und das gemeinsame Ziel 
weiterhin an erster Stelle steht, auch wenn in der Wahlauseinander-
setzung zumindest zwei Mitbewerber nicht davor zurückschreckten, 
gegen mich persönlich tief unter der Gürtellinie zu agieren. Das hätten sie 
sich lieber ersparen sollen, vielleicht wäre dann ihr eigenes Ergebnis doch 
ein wenig besser ausgegangen, als vielleicht erhofft.
Nun zur Zukunft: Es liegen große Aufgaben vor uns und die Perspektiven 
in finanzieller Hinsicht schauen für die Gemeinden nicht sehr rosig aus. 
Wir werden noch mehr als bisher jede einzelne Ausgabe genau überlegen 
müssen, jedes Projekt nur dann umsetzen dürfen, wenn auch die Leistbarkeit gegeben ist und sehr ausführlich 
unser Budget hinsichtlich möglicher Optimierungen durchleuchten. Wir werden ganz einfach Prioritäten setzen 
müssen.
Ich lade Sie alle ein, uns dabei in den nächsten Jahren zu unterstützen und ersuche um das nötige Verständnis, 
wenn das Eine oder Andere nicht schnell genug oder vielleicht vorerst gar nicht realisiert werden kann.
Wir dürfen aber trotzdem optimistisch in die Zukunft gehen, da unsere Gemeinde und unsere Region mitten im 
Herzen Europas eine Region mit großer Zukunft ist.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr

Richard Hemmer
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GEMEINDERATSWAHL am 14. März 2010

Das Ergebnis der Gemeinderatswahl vom 14. März 2010 für das Gemeindegebiet von Bruck an der Leitha 
lautet: 

Ergebnis Mandate Vergleichswert Mandate
2010 2005

Wahlberechtigt: 7.017 6.477
Abgegeben: 4.562 (64,19 %) 4.524  (69,85 %)
Ungültig: 83 (  1,82 %) 99 (  2,19 %)
Gültig: 4.479 (98,18 %) 4.425 (97,81 %)
SPÖ: 2.354 (52,56 %) 18 2.229 (50,37 %) 17
ÖVP: 1.461 (32,62 %) 11 1.798 (40,63 %) 14
GRÜNE: 367 (  8,19 %)   2 295 (  6,67 %) 2
FPÖ: 259 (  5,78 %)   2 104 (  2,35 %) 0
BUBL: 38 (  0,85 %)   0 n. a.

Ich danke allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern für die Wahlbeteiligung und für das Vertrauen, dass Sie den 
politischen Parteien und deren Kandidaten entgegengebracht haben. Außerdem bedanke ich mich besonders 
herzlich bei jenen Damen und Herren, die als MitarbeiterInnen der Wahlbehörden am Wahlsonntag tätig 
waren.

Landwirtschafts- und Bezirksbauernkammerwahl
Die Wahl für die Landes-Landwirtschaftskammer und Bezirksbauernkammer am 28.2.2010 brachte folgendes 
Ergebnis:

Bezirksbauernkammer Landwirtschaftskammer
Anzahl der Wahlberechtigten: 271 Anzahl der Wahlberechtigten: 271
Gesamtsumme der abgegeben Stimmen: 144 Gesamtsumme der abgegeben Stimmen: 144
davon ungültig: 3 davon ungültig: 0
Summe der gültigen Stimmen: 141 Summe der gültigen Stimmen: 144
davon entfallen: davon entfallen:
auf den NÖ Bauernbund 135 auf den NÖ Bauernbund 138
auf die SPÖ 6 auf die SPÖ 6

Häckseldienst Bruck an der Leitha und Wilfleinsdorf

Die Termine dafür sind:
in Wilfleinsdorf: Samstag, der 17. April 2010
in Bruck an der Leitha: Samstag, der 24. April 2010
Bei Inanspruchnahme des Häckseldienstes melden 
Sie sich bitte telefonisch unter 02162/62354 DW 39 
bzw. DW 59, persönlich oder per e-mail unter 
stadt@bruckleitha.at. 
Anmeldungen werden ab sofort für Wilfleinsdorf bis 
spätestens 15. April 2010 und für Bruck an der 
Leitha bis längstens 22. April 2010 jeweils 12.00 Uhr 
angenommen.
Verspätete Anmeldungen können nicht berück-
sichtigt werden, da eine genaue Routenzusammen-

stellung erfolgen muss! Geben Sie bei der 
Anmeldung die Menge des Strauchschnittes an, und 
ob das Häckselgut behalten wird oder nicht. 
Kosten für den Häckseldienst: € 3,60 pro m³ Strauch-
schnitt und für bereitgestellte Säcke mit Laub 
€ 1,05/Sack 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass nur gut 
gebündeltes bzw. mit Spagat geschnürtes und 
trockenes Häckselgut mitgenommen und gehäckselt 
werden kann. 
Der Häckseldienst beginnt um 07.00 Uhr. 
Schlichten Sie also Ihren Strauch- und Baumschnitt 
zeitgerecht vor Ihr Haus- bzw. Gartentor.
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BUNDESPRÄSIDENTENWAHL am 25. April 2010

Diese Wahlkarte benötigen Sie, wenn Sie ihre 
abgegebene Stimme per Brief übermitteln wollen.
Nähere Informationen zum Thema Wahlkarten bzw. 
Briefwahl werden Ihnen im Zuge der Ausstellung 
erteilt.

Für bettlägerige Personen
Am Wahltag, dem 25. April 2010, steht wieder eine 
„Fliegende Wahlbehörde“ zur Verfügung, die Sie am 
Krankenbett aufsuchen wird, jedoch nur dann, wenn 
Sie rechtzeitig (siehe oben) eine Wahlkarte und den 
Besuch dieser Behörde beantragt haben.

Wahlrecht
Nochmals will ich Sie darauf hinweisen, Ihr 
Wahlrecht zu überprüfen. Wahlberechtigt sind alle 
Personen, die spätestens am 25. April 2010 ihr 16. 
Lebensjahr vollendet haben, d.h. alljene, die vor dem 
26. April 1994 geboren sind, den Hauptwohnsitz in 
Bruck an der Leitha bzw. in Wilfleinsdorf haben, die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und vom 
Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind. Auslands-
österreicher können ebenfalls wählen, wenn sie in 
der Wählerevidenz in Bruck an der Leitha einge-
tragen sind.

Abschließend darf ich Sie einladen, von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch zu machen!

Wählerverzeichnis
Das Wählerverzeichnis liegt am 23., 24., 25., 26., 27. 
und 29., 30.,31. März, sowie 1. April 2010 in der Zeit 
von 08.00 – 12.00 Uhr, sowie am Donnerstag, dem 
25. April 2010 zusätzlich in der Zeit von 16.00 – 
18.00 Uhr in der Gemeindekanzlei, Hauptplatz 16, 2. 
Stock, zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Nur wer in diesem Verzeichnis eingetragen ist, hat 
das Wahlrecht für die Bundespräsidentenwahl. 
Damit Sie Ihre Eintragung überprüfen können, 
werden die Wählerverständigungskarten rechtzeitig 
vorher an Sie zugestellt. Sollten Sie die Wählerver-
ständigung bis 23. März 2010 nicht erhalten haben, 
wenden Sie sich bitte unverzüglich an das 
Gemeindeamt, wo man Sie über Ihre Einspruchs-
rechte informieren wird. Die Einspruchsfrist endet 
am 1. April 2010 um 12.00 Uhr!
Sie werden ersucht, diese Wählerverständigungs-
karte zur Wahl mitzunehmen und dem Wahlleiter zu 
übergeben.

Wahlkarten/Briefwahl
Falls Sie am Wahltag nicht in Bruck an der Leitha 
sind, müssen Sie eine Wahlkarte bis spätestens 
Mittwoch, 21. April 2010 schriftlich im Gemeinde-
amt beantragen. Eine mündliche Antragstellung ist 
bis spätestens Freitag, 23. April 2010, 12.00 Uhr in 
der Gemeindekanzlei (Rathaus, 2. Stock, Zimmer 2) 
auch noch möglich.

Informationen aus erster Hand

www.bruckleitha.at
SCHNELL UND AKTUELL

Die Gemeinde beabsichtigt, das innerstädtische 
Gebäude, Stefaniegasse 11, wo früher das Bezirks-
gericht untergebracht war, zu verkaufen. Für 
Interessierte besteht die Möglichkeit, dieses 
Gebäude zu besichtigen. Nähere Informationen 
erhalten Sie im städtischen Bauamt bei Herrn Ing. 
Hirschmann unter 02162/62354-37.

Ehemaliges Bezirksgerichtsgebäude – 
Verkauf
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NÖ Heizkostenzuschuss 2009/2010

Das Land NÖ hat beschlossen, sozial bedürftigen 
Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern 
einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die 
Heizperiode 2009/2010 in Höhe von € 130,-- zu 
gewähren.

Der Antrag soll bei der Gemeinde am Hauptwohnsitz 
gestellt werden, wobei die Auszahlung direkt durch 
das Amt der NÖ Landesregierung erfolgt.

Den Heizkostenzuschuss des Landes NÖ sollen im 
wesentlichen erhalten:

– Ausgleichszulagenbezieher/Innen
– Mindestpensionsbezieher/Innen nach § 293 ASVG
– Arbeitslose und Notstandshilfebezieher/Innen
– Karenzgeldbezieher/Innen
– Familien, die im September 2009 oder danach die 

NÖ Familienhilfe beziehen.
– Sonstige Einkommensbezieher, deren Einkommen 

den jeweiligen Ausgleichzulagenrichtsatz nicht 
übersteigt.

Einkommenshöchstgrenzen (brutto):
Alleinstehend € 783,99
Alleinstehend, 1 Kind € 866,15
Alleinstehend, 2 Kinder € 948,31
Alleinstehend, 3 Kinder € 1.030,47
Ehepaar, Lebensgefährte € 1.175,45
Paar, 1 Kind € 1.257,61
Paar, 2 Kinder € 1.339,77
Paar, 3 Kinder € 1.421,93

Für jedes weitere Kind erhöht sich der Richtsatz um 
€ 82,16, für jeden weiteren Erwachsenen um € 391,46.

Die Einkommenshöchstgrenze (Das Taggeld ist mit 
einem Faktor von 1,166 zu multiplizieren) bei 
BezieherInnen von Leistungen nach dem Arbeits-
losenversicherungsgesetz oder von Kinder-
betreuungsgeld beträgt:

Alleinstehend € 914,13
Ehepaar, Lebensgefährte € 1.370,57

Die Anträge können ab sofort bis spätestens 30. 
April 2010 bei der Gemeinde abgegeben werden, 
müssen von dieser geprüft und an das Amt der NÖ 
Landesregierung, Abteilung F3, sofort weitergeleitet 
werden. Später einlangende Anträge dürfen nicht 
mehr berücksichtigt werden.

Kleingartensiedlung

In der Kleingartensiedlung, im Bereich der 
Siedlung Hochfeld West, stehen insgesamt 23 
Parzellen mit je 263 m² voll aufgeschlossen zur 
Verfügung. Die Gemeinde bietet diese Parzellen 
zum Kauf an, und zwar um € 97,--/m²  
(insgesamt € 25.511,--). Die Investitionskosten 
der Gemeinde für die Herstellung der Infra-
struktur betrugen € 96,79/m² (Wasser, Kanal, 
Parkplatz, etc.). Kaufinteressenten werden 
ersucht, ein schriftliches Ansuchen an die 
Gemeinde zu richten.
Die Gemeinde bietet allen Interessenten die 
Möglichkeit einer Ratenzahlung (€ 5.000,-- bei 
Vertragsabschluss und danach Jahresraten á € 
2.000,--, wobei ein eventueller Restbetrag der 
letzten Jahresrate hinzugerechnet wird) für 
diesen Kaufpreis an. Die Jahresraten unterliegen 
einer Wertsicherungsklausel.

Gesundes Bruck an der Leitha

Der Kneipp-Aktiv-Club Bruck an der Leitha 
veranstaltet am Mittwoch, dem 14. April 2010 um 
19.00 Uhr im Brucker Stadttheater einen Vortrag von 
Dr. med. Susanne Flener (Lungenfachärztin) zum 
Thema „Unsere Atmung von den Bronchien bis zur 
Lunge – über das Zusammenspiel von Atmung und 
Körperkreislauf“. Eintritt: freie Spende

Von der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha wird die 
feuerpolizeiliche Beschau nach dem NÖ Feuerwehr-
gesetz durchgeführt. Ihr Feuerlöscher muss alle zwei 
Jahre überprüft und gewartet werden. 
Daher findet eine ÜBERPRÜFUNGSAKTION aller 
tragbaren Feuerlöschgeräte am Freitag, den 9. April 
2010 von 14.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag, den 
10. April 2010 von 09.00 bis 12.00 Uhr im Feuer-
wehrhaus Bruck an der Leitha, statt.
Ebenfalls werden Feuerlöschvorführungen abgehalten, 
bei der sie sich die Handhabung und Bedienung eines 
tragbaren Feuerlöschgerätes aneignen können.
Der Kauf von tragbaren Feuerlöschgeräten zu 
Aktionspreisen ist ebenfalls möglich.

Feuerlöscherüberprüfung
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Gelsenbekämpfung

Jeder Haus- und Gartenbesitzer sollte überwinternde 
Gelsen in möglichen Überwinterungsstätten 
(feuchte Orte, wie Keller, Kanalisation, Brunnen-
schächte, Ställe, Garagen oder Gartenhäuschen, etc.) 
bekämpfen. Dadurch kann die zügellose Vermehrung 
dieser Quälgeister eingedämmt werden. Denn 
bereits eine überwinternde Gelse kann bis zu einer 
Milliarde Nachkommen produzieren und damit eine 
Gelsenplage auslösen.
Ihre bevorzugten Brutplätze ab April sind Jauche- 
und Abwassergruben, Sickerschächte, verstopfte, 
durchhängende Dachrinnen, Regentonnen, Garten-
teiche u.ä.
Die Vermeidung solcher Brutmöglichkeiten kann  
durch einen dichten Verschluss oder Trockenlegung,  
eine wirksame vorbeugende Bekämpfungs-
maßnahme bilden.
Da die Entwicklungszeit der Larven im Wasser 
temperaturabhängig zwischen 7 und 21 Tagen 
beträgt, ist es vor allem bei warmer Witterung 
wichtig, Regentonnen sicherheitshalber alle 7 bis 8 
Tage komplett zu entleeren, um den Entwicklungs-
zyklus zu unterbrechen.
Für Gartenteiche ohne Fischbesatz wäre der Einsatz 
des mikrobiologischen Mittels BTI (Bacillus 
thuringienses israelensis) möglich. Das Mittel ist 
hochwirksam und trotzdem 100 % selektiv. Das 
heißt, es tötet nur die Larven der Stechmücken ab. 

Bei ordnungsgemäßer Dosierung werden daher 
ausschließlich die Stechmücken bekämpft und sogar 
andere, nicht stechende Gelsenarten als wichtige 
Futterorganismen für Nützlinge geschont.
Sie können daher ab März/April am Städtischen 
Bauhof (Florianistraße) bei Herrn Markus Wotruba 
(Mo-Fr von 8-12 oder nach tel. Vereinbarung 65090)  
dieses Mittel in Pulver- bzw. in Tablettenform 
beziehen. Die kleinste Haushaltsmenge in Pulver-
form ist zurzeit die Einheit mit 100g (ausreichend 
für 500 – 1000 m² Wasseroberfläche) kostenlos 
erhältlich.
Die Tabletten sind für den Einsatz in Regentonne, 
Wasserbehälter, Regenrinnen, kleinen Biotope etc. 
gedacht. 1 Tablette reicht für die Behandlung von 
200l Wasser und ist in ihrer Handhabung natürlich 
noch um einiges praktischer als die Dosierung mit 
dem Pulver. Das Wasser kann getrunken werden und 
ist durch die Behandlung nicht fischgefährlich! 
Die Haltbarkeit beträgt bei kühler und trockener 
Lagerung mindestens 1 Jahr.
Zusätzliche Auskünfte zu BTI erteilt ihnen auch die 
Firma Biohelp GmbH unter 01/76997690 oder 
office@biohelp.at.
Ich hoffe, mit dieser Aktion eine Linderung der 
Gelsenplage für das heurige Jahr unterstützen zu 
können.

Psychologische und Juristische Beratung

Das IBZ - Informations- und Beratungszentrum Bruck 
bietet an jedem 1. und 3. Dienstag im Monat eine 
kostenlose psychologische und juristische Beratung 
für Familien in Scheidungssituationen in den 
Räumlichkeiten des Bezirksgerichtes Bruck an der 
Leitha, Wiener Gasse 3, an.

Damit Sie immer über aktuelle Veranstaltungen in 
Bruck an der Leitha informiert sind, senden wir Ihnen 
gerne kostenlos entsprechende Informationen und 
Veranstaltungshinweise per E-Mail zu.

In diesem Fall bitten wir um Ihre Nachricht an:
tourismus@bruckleitha.at

Kultur Newsletter

Herausgeber: Stadtgemeinde Bruck a.d.Leitha.

Für den Inhalt verantwortlich:

Bürgermeister Richard Hemmer

beide: 2460 Bruck an der Leitha, Hauptplatz 16.

Herstellung: Ecker KG; Neufeldergasse 24, 2463 Stixneusiedl, 

Tel.: 02169 / 276 77, Fax: DW 40

KOBV – Sprechtagstermine

Der Kriegsopfer- und Behindertenverband für Wien, 
Niederösterreich und das Burgenland gibt folgende 
Sprechtagstermine bekannt:
Jeden 1. und 3. Freitag im Monat von 09.00 bis 
10.30 Uhr in der ehemaligen Polizeiwachstube, 
Hauptplatz 16, ebenerdig.
Die nächsten Termine: 2.4., 16.4., 7.5., 21.5., 4.6. und 
18.6.2010.
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Sprechstunde des Bürgermeisters:

Meine Sprechstunde findet wie folgt statt:
Im Gemeindeamt, 2. Stock - Zimmer des Bürger-
meisters:

Jeden Montag von 08.00 – 12.00 Uhr. 

Außerdem jeden weiteren Vormittag nach Verein-
barung unter 02162/62354 DW 21 (Frau Kling) oder 
DW 19 (Herr Schenzel).

Im Gemeindeamt Wilfleinsdorf jeden 1. Donnerstag 
im Monat von 14.00 – 17.00 Uhr.
Nächste Termine: 8. April 2010

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Richard Hemmer

stadt@bruckleitha.at

Viele interessante Informationen erhalten Sie auf 
der Homepage der Gemeinde: www.bruckleitha.at.

Sprechstunde der Sozialstadträtin

Frau Stadträtin Brigitta Leidner hält jeden Dienstag 
in der Zeit von 08.00 – 12.00 Uhr ihre Sprechstunden 
ab. Dabei werden soziale Fragen beantwortet und es 
wird versucht, Lösungen für Probleme zu finden.
Aus Gründen der besseren Erreichbarkeit werden 
diese Sprechstunden aber nicht im Gemeindeamt 
Bruck an der Leitha, sondern im Büro der Volkshilfe 
NÖ (ebenerdig), Stefaniegasse 1 stattfinden.

Schülerlotse gesucht

Die Stadtgemeinde Bruck an der Leitha sucht 
Schülerlotsen zwecks Schulwegsicherung für die 
Kreuzungen Hauptplatz/Wiener Gasse und 
Hauptplatz/Schulgasse. Bitte melden Sie Ihr 
Interesse im Gemeindeamt bei Herrn Stadtamts-
direktor Horvath unter 02162/62354-23.

Liegenschaft Feldgasse 32 – Verkauf

Die Gemeinde beabsichtigt, die Liegenschaft in 
Bruck an der Leitha, Feldgasse 32 (bestehend aus 
dem Grundstück Nr. 1836 mit 991 m², derzeitiger 
Eigentümer Bürgerspitalfonds, und dem Grundstück 
Nr. 1835 mit 67 m², derzeitiger Eigentümer 
Gemeinde) zu verkaufen. Diese Liegenschaft ist 
bestandfrei. Interessenten werden eingeladen bis 
spätestens 31.3.2010 ein schriftliches, verbindliches 
Angebot in einem verschlossenen Kuvert mit der 
Bezeichnung „Angebot Feldgasse 32“ im Gemeinde-
amt abzugeben.


